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Hallo, da hier ja eine rechliche Profis im Forum unterwegs sind, eine kurze Frage dazu.

Ab wann gilt fuer einen Vertretungsstelle der Vertrag rechtlich angenommen?
Solange der "Antrag zur Besetzung der Stelle" durch die Vertretungslehrkraft xyz nur
unterzeichnet ist und bei der Bezirksregierung vorliegt, ist es doch nicht rechlich bindend, oder?
Erst wenn der ordnungsgemässe Vertrag zwischen Bezirksregierung und Lehrkraft
unterzeichnet wird, ist das so korrekt?

Waere nett, wenn ihr mich aufklaeren koenntet. Vielen Dank!

1https://www.lehrerforen.de/thread/44364-rechtliche-grundlage-vertrag/?postID=409816#post409816
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